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Neues Steuergesetz: 
Fluch und Segen
VADUZ. Am Kunden-Apéro hat die
Confida Treuhand- und Revisi-
ons-Aktiengesellschaft gestern
Abend über drei Themenberei-
che informiert: das neue Steuer-
gesetz, die AHV-Beitragspflicht
für Nichterwerbstätige und den
Wert einer Immobilie.

Das neue Steuergesetz scheint
Fluch und Segen zugleich zu sein
– ganz abhängig von der Per-
spektive. Fest steht: Mit dem in-
ternationalen Druck wurde die
Besteuerung ausländischer Ge-
sellschaften vor einigen Jahren
angepasst. Bei dem erst 2011 in
Kraft getretenen Steuergesetz,
das als Kernpunkt eine äusserst
wirtschaftsfreundliche Unter-
nehmensbesteuerung enthält,
werden nun Korrekturen ange-
bracht. So sprach Heinz Hansel-
mann von der Confida Treu-
hand- und Revisions-Aktienge-
sellschaft von den geplanten 
Gesetzesänderungen mit Wirk-
samkeit für das Jahr 2014. Der
Freibetrag auf BVG-Renten und
Kapitalbezüge von 30 Prozent
sollen etwa gestrichen werden.
Zudem gibt es Anpassungen
beim Eigenkapital-Zinsabzug
und die Freigrenze für Mindest-
ertragssteuer bei KMU soll abge-
schafft werden. Geplante Geset-
zesänderungen für die Zukunft
sind laut Hanselmann Verwal-
tungs- und Stiftungsrat-Vergü-
tungen an inländische Personen,

die mit einer Quellensteuer von
12 Prozent abgerechnet werden
müssen. Darüber hinaus gibt es
Anpassungen bei den Steuer-
schätzwerten für Liegenschaf-
ten.  

Steueramnestie: Zwei Varianten

Hanselmann ging in seinem
Vortrag vor allem auf die Steuer-
amnestie ein, die vom Landtag
zwar verabschiedet wurde, die
Referendumsfrist läuft aber noch.
Mit der Amnestie können Liech-
tensteiner Steuerpflichtige künf-
tig gemäss Schweizer Vorbild
Steuervergehen einmal im Leben
straffrei anzeigen. Dabei gibt es
zwei Varianten der Selbstanzeige:
die ordentliche und die pauscha-
le. «Durch die pauschale Variante
mit einem relevanten Stichtag
sollen möglichst viele dazu be-
wegt werden, die Altlasten zu be-
reinigen», erklärte Hanselmann.
Als Bemessungsgrundlage für die
Nachsteuer dient das nicht dekla-
rierte Vermögen am Stichtag 1. Ja-
nuar 2013. Der Steuersatz liegt
bei 2,5 Prozent plus Gemeindezu-
schlag; effektiv sind es demnach
zwischen 6,25 und 7,5 Prozent.
Die pauschale Variante ist aber
nur bis Ende 2014 möglich. Die
ordentliche Variante hingegen ist
in Zukunft immer möglich. Be-
zahlt werden muss ein ordentli-
cher Steuersatz gemäss individu-
ellem Steuersatz. Hinzu kommen

Verzugszinsen von vier Prozent.
Als Basis dient das effektive Ver-
mögen sowie Erwerbseinkom-
men. 

AHV-Beiträge, Steuerschätzwert

Über die AHV-Beitragspflicht
für Nichterwerbstätige referierte
Sascha Bonderer. Denn auch
jene müssen Beiträge an die AHV
entrichten. «Eine ungekürzte
Rente bekommt nur, wer keine
fehlenden Beitragsjahre hat», er-
klärte der Experte der Confida.
Es sei daher die Pflicht des Versi-
cherten, dafür zu sorgen, die
AHV-Beiträge ab 21 Jahren lü-
ckenlos zu bezahlen. Davon be-
troffen sind zum Beispiel vorzei-
tig Pensionierte, Empfänger von
IV-Renten und Krankentaggel-
dern, Studierende, Weltreisende,
Geschiedene, Verwitwete oder
auch Frauen sowie Männer von
Ehepartnern, die im Ausland ar-
beiten. Als Nichterberbstätige
gelten dabei auch Versicherte,
die zwar arbeiten, deren jährli-
che Beiträge jedoch weniger als
480 Franken betragen. Über den
Steuerschätzwert von Immobi-
lien sprach Harald Beck von der
Confida. Die Vermögensbesteue-
rung von Immobilienbesitzern
basiert auf deren Steuerschätz-
werten, die bisher niedriger sind
als die Marktwerte. Daher sollen
Anpassungen dahingehend vor-
genommen werden. (dws)
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